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2. einen BürgerjAvegen -seiner staatlichen oder gesellschaftlichen Tätig
keit, wegen seiner Zugehörigkeit zu einem staatlichen oder gesell
schaftlichen Organ oder einer gesellschaftlichen Organisation

verächtlich macht oder verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei^ 
«Jghren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit_ 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit Äußerungen 
faschistischen oder militaristischen Charakters kundtut.

§221

Herabwürdigung ausländischer Persönlichkeiten

Wer in der Öffentlichkeit das Ansehen in der Deutschen Demokra
tischen Republik weilender führender Repräsentanten anderer Staaten 
oder einer ausländischen oder internationalen Organisation in einer 
Weise herabwürdigt, die geeignet ist, die friedliche Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern zu beeinträchtigen und das Ansehen der Deut
schen Demokratischen Republik zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Bewährung oder mit Geld
strafe bestraft.

§222

Mißachtung staatlicher und gesellschaftlicher SymboleW..........~---- .......  ' ‘ - - " r *----- ------- -
Wer in der Öffentlichkeit die Staatsflagge, das Staatswappen oder 

andere staatliche oder staatlich anerkannte Symbole der Deutschen Demo
kratischen Republik, Symbole der gesellschaftlichen Organisationen oder 
Symbole anderer Staaten böswillig zerstört, beschädigt, wegnimmt oder 
in anderer Weise verächtlich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.

§223

Beschädigung öffentlicher Bekanntmachungen

Wer eine öffentliche Bekanntmachung eines staatlichen oder gesell
schaftlichen Organs oder einer gesellschaftlichen Organisation böswillig 
entfernt, beschädigt oder verunstaltet und dadurch die Durchführung 
staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit oder die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung beeinträchtigt, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit Geld
strafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

A n m e r k u n g :
Beschädigungen öffentlicher Bekanntmachungen ohne die genannten Fol
gen können als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
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